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L00209 Auskunftspflicht Informationsweiterverwendung Wien

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

10/10 Auskunftspflicht

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AuskunftspflichtG Wr 1988 §1 Abs1;

AuskunftspflichtG Wr 1988 §3 Abs3;

AuskunftspflichtGG 1987 §1;

AuskunftspflichtGG 1987 §6;

AVG §37;

B-VG Art20 Abs4;

Rechtssatz

Die bloße Vermutung, es könnten in den Informationen, auf deren Erlangung das Auskunftsbegehren abstellt, auch

Daten enthalten sein, die aus Gründen gesetzlicher Verschwiegenheitsp?ichten nicht herausgegeben werden dürften,

kann zur Begründung einer Auskunftsverweigerung nicht ausreichen, da es auf das tatsächliche Vorliegen dieser

Gründe ankommt, wozu die Behörde bzw. im Beschwerdeverfahren das Verwaltungsgericht entsprechende

Feststellungen zu treffen hat.
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